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Stadt Duisburg 
Bezirksverwaltung Ruhrort/Homberg/Baerl 
Bezirksbürgermeister Hans-Gerd Bosch 
Bismarckplatz 1  
47198 Duisburg         10.02.2026 
 
 
 
 
 
 
Antrag gemäß § 24 GO NRW: 
Ergänzendes Schild zur Chronik der Stadt Homberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Bosch, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage wir, den vor dem Saal des Bezirksrathaus Homberg hängende Chronik 
der Stadt Homberg um ein erläuterndes Schild zu ergänzen und dort die fehlenden Er-
eignisse aufzulisten. 
 
Begründung: 
Das Schild aus dem Jahr 1963 soll die Geschichte des heutigen Stadtteils Duisburg-
Homberg wiedergeben. Jedoch fehlen in der Darstellung maßgebliche Ereignisse des 
vergangenen Jahrhunderts, die bis heute tief im Bewusstsein der Menschen verankert sind. 
 
Es fehlen auf der Darstellung u.a. folgende Ereignisse. 
 

- Erster Weltkrieg von 1914 – 1918 
- Deutsche Revolution und Ausrufung der ersten deutschen Republik, 1918 
- Bürgerkrieg, 1918/1919 
- Kappputsch und Widerstand der Roten Ruhrarmee 
- Rheinlandbesetzung [auch der Stadt Homberg] durch belgisches Militär, 1918-

1926 
- Hyperinflation, 1923 
- Machtergreifung der Faschisten, 1933 
- Verfolgung, Ausgrenzung und Ermordung von politisch missliebigen Personen 

und Minderheiten im sog. III. Reich 
- Befreiung vom Faschismus 
- Gründung der Bundesrepublik Deutschland 

 
Wir bitten Sie, diesen Antrag in den zuständigen Gremien zu prüfen und über die 
Entscheidung gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW zu informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Oliver Bay 


